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Die Umbildung der Berliner
Regierung.

— Berlin , 29. Dezember. Dem heule nacht
erfolgten Austritt der Unabhängigen aus dem
Kabinett ist heute früh der Eintritt dreier neuer
Mitglieder gefolgt, die der Mehrheit der So¬
zialdemokratie angehören. Es sind der der¬
zeitige Gouverneur von Kiel. Gustav Noske,
der seit 1906 Chemnitz im Reichstag vertreten
hat. Er hat sich in Kiel als energischer und
besonnener Mann bewährt. Mit ihm ist der
als Gewerkschaftsführer und Sozialst litiker
bekannte bisherige Vertreter des Wahlkreises
Niederbarnim im Reichstag, Wissel, in das
Kabinett eingetrelen. Der dritte der neuen
Dolksbeauftragten ist nicht bestimmt, da der
zuerst in Aussicht genommene Vertreter der
Breslauer Volksmacht Löbe, Breslau, nicht
mehr in Frage kommt. Voraussichtlich wird
es ein westdeutscher oder süddeutscher Genosse
sein. Damit ist die volle Einheitlichkeit in der
Reichsleitung, im Kabinett und Zentralrat,
hergestellt.

Wilson in London.
— London, 28. Dez. WDR (Reuter). Bei

der Feier in der Guidhall, wo die Adresse der
City von London überreicht wurde, sagte Wil¬
son, es sei interessant zu beobachten, daß von
allen Seiten gesagt werde, daß man jetzt kein
Mächtegleichgewicht zu haben brauche, sondern
eine überwältigend mächtige Gruppe von Völ¬
kern, die der Gründer des Weltfriedens fein
werde. Die Völker der Welt brauchten einen
Frieden, der nicht nur auf dem Siege, sondern
auch auf einem Uebereinkommen beruhe. Bei
dem Frühstück des Lord-Mayors im Mant-
sonhouse erwiderte Wilson auf den Trink¬
spruch des Lord-Mayors, er habe, indem er
mit., fetrer Reff- noch fr'.nrnpo M? hl-h-rig-
Tradition durchbrochen habe, nur das unter
den gegebenen Umständen Natürliche getan.
Wenn sich die Nationen einander kennten,
würden sie sich nicht hassen.

Lebensmitteltransporte für die
Mittelmächte.

- Wien , 30. Dezember. Mehrere Lebrns-
mitteltransportfchiffe für die Mittelmächte sollen
Hoboken am 10. Januar verlassen.

Auch Gnesen in der Gewalt der
Polen.

Berlin , 30. Dez. Wie der Berliner Lo°
Kalal-Anzeiger erfährt, ist auch Gnesen in die
Hände aufrührischer Polen gefallen. Das in
der Stadt liegende 12. Dragonerregiment und
das 49. Infanterieregiment wurdeu überrum-
pelt und ergaben sich.

Wann kann das Wahlergebnis
zur Nationalversammlung be¬

kannt werden?
Bei den Wahlen 'zum Reichstage wurden

die Hauptresultate meist schon am nächsten
Morgen bekannt gegeben. Jetzt, bei der
Wahl der Abgeordneten für die Nationalver-
sammlung, dürfte das Zählen der Listen, die
bei der Vethältniswahl zur Verwendung ge¬
langen, weit zeitraubender fein, so daß das
genaue amtliche Ergebnis der Wahlen in den
38 Wahlbezirken erst nach 6 Tagen fcstge-
stellt werden kann. Das Reicksamt des In¬
nern will jedoch— lote die ,N. G. C." er-
fährt — dafür sorgen, daß schon am Mitt-
woch nach dem Wahlsonntag ein wenigstens
vorläufiges Ergebnis zur Veröffentlichung kom»
men kann.

Die Einberufung der Natinal-
versammlung.

~ Berlin , 30. Dezember. Der Tag der
Einberufung der Nationalversammlungsowie
der Ort der Tagung werden in den nächsten
Tagen bekannt gegeben werden. Die Nalio-
naloersammlung wird voraussichtlich nicht vor
dem 26. Januar zu erwarten ist.
Prinz Max von Baden — de¬

mokratischer Kandidat.
— Heidelberg, 30. Dezember. Prinz

Max von Baden wurde bier als demokrati-
scher Kandidat aufgestellt.

Kriegsanleihe und Vermögens¬
abgabe.

— Berlin. 30. Dezember. Ein Berliner
Blatt hatte kürzlich geglaubt, bereits zahlen-
mäßig Mitteilen zu können, welche Summe
an Kriegsanleihe durch die in Aussicht genom-

mene Vermögensabgabe an das Reich zurück-
flietzen würde. Dazu ist zubemerken, daß ir¬
gend welche zuverlässigen Angaben zurzeit. in
der erwähnten Richtung i/h  so weniger mög¬
lich i nd, als wevey<^ '< iöhe der Vermögens¬
abgabe feststeht, no. , . .ne Entscheidung darüber
getroffen worden ist, inwieweit die Abgabe-
pflichtign gezwungen sein sollen, die Zahlung
in Kriegsanleihe zu leisten. Voraussichtlich
wird für einen Teil des Abgabebetrages die
Zahlung in Kriegsanleihe vorgeschrieben wer¬
den. während bei dem Restbeträge diese Zah¬
lungsweise zugelassen, aber nicht zur Pflicht
gemacht werde« dürfte. Daß in noch weiterem
Umfange als bisher Kriegsanleihe an Zahlungs-
statt gegeben werden wird, ist nach den bis¬
herigen Erfahrungen mit Sicherheit zu er¬
warten.
Die Ansprüche der Militärver-sorgnngsberechtigten.

Einmalige Teuerungszulage.
Allen auf Grund der Militäroerforgungsge-

setze zum Empfang von Versorgungsgebühr,
niffen berechtigtm ehemaligen Milttärperfonen
der Unterklassen soll eine einmalige Teuerungs-
zutage gewährt werden. Stichtag ist der 1.
Januar 1919. Die Höhe der Zulage ent¬
spricht dem Betrog, der zurzeit für den Mo-
nat Januar 1919 an laufenden Dersorgungs-
gebührniffen, laufenden Zuwendungen und
laufenden Unterstützungen für den einzelnen
Dersorgungsber.'chttgten zahlbar ist.

Stentenzuschläge.
Bis auf wei eres sollen die Bestimmungen

über die Gewährung von Rentenzuschlägen
mit Wirkung rom 1. Januar 1919 dahin er-
weitert bezw. g ändert werden, daß allen auf
Grund der Mi-'täroersorgungsgefetze zum be-

von Dcrfvr , anerkanntet,
ehemaligen Militärpersonen der Unterklassen
gewährt werden: bet einei Erwerbsunfähigkeit
von 10 v. H. dis einschließlich 33'/, v. H. ein
Renter.zuschtag von SO v. H. der Teilrente
eines Gemeinen, bei einer Erwerbsunfähigkeit
von 33'/- v. H. bis ausschließlich 50 o. H,
ein Rentenzuschlag von 75 v. H. der Triller¬
te eines Gemeinen, bei einer Erwerbsunfähig¬
keit von 50 o. H. bis ausschließlich 100 v,
H. ein Rentenzuschlag von 100o. H. der Teil¬
rente eines Gemeinen, bei einer Erwerbsun¬
fähigkeit von 100 v. H. ein Rentenzuschlag
von ICOo. H. der Vollrente eines Gemeinen.

DerstÜmmelungszulagen.
Mit Wirkung vom 1. Januar 1919 an

können bis auf weiteres an Stelle gesetzlich
nicht zuständiger DerstÜmmelungszu¬
lagen  neben den bereits gewährten äußer-
gesetzlichen Zuwendungen folgende weitern
außergesetzlichen Zuwendungen an ehemaligen
Militärperfonen der Unterklasser gewährt wer¬
den: 1. in Höhe der einfachen Verstümme-
lungszulagea) bei schweren Entstellungen des
Gesichts, b) bei Verlust der Zcugungsorgane,
c) bei Verlust oder Erblindung eines Auges,
trotz völliger Gebrauchstätigkeit des andern;
in Höhe der dreifachen(bisher zweifachen)
Derstümmelungszulage bei schwerem Siechtum
oder bei Geisteskrankheit.
Aenderung des Rechtmittelverfahrens.
In kürzester Zeit wird der Rechtsweg für

alle Feststellungsansprüche aus den Militäroer-
sorgungsgesetzen durch besondere Verordnung
der Reichsregierung derartig gestaltet werden,
daß die Entschei: ung über die Fragen, in der
bisher die oberste Militäroerwaltungsbehörde
endgültig zu befinden hatte. ;. B. bei der
Dienstbefchädigungs- und Kriegsdienstbeschädi¬
gungsfrage, nunmehr befondernF a chg e -
richten  in zwei Instanzen übertragen wer¬
den soll, in denen auch die Versorgungsbc-
rechtigten als Richter vertreten sind, und in
denen öffentlich und mündlich verhandelt wird,
Die Antragsteller sollen das Recht haben, ihre
Ansprüche selbst vor den Gerichten zu vertre¬
ten. Aus diese Fachgerichte geht auch die Ent¬
scheidung über die Fragen im Feststellungs-
verfahren über, die bisher den ordentlichen
Gerichten Vorbehalten waren.

von Nah und 5ern.
*** Nassau, 2. Januar. Seit dem1. Ja¬

nuar ist auf der Eisenbahn die westeuropäische
Zeit eingeführt worden.

— Nassau, 2. Januar. Der Mirstand der
Kreissynode Nassau hat an das Ministerium
für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung in
Berlin folgende Eingabe gerichtet: Die beab¬
sichtigte Trennung von Staat und Kirche hat

im Synodalkreise Nassau, dem 18 000 Evan¬
gelische angehören, große Beunruhigung her
oorgerufen. Der Vorstand der Kreissynode
Nassau legt darum mit aller Entschiedenheit
Verwahrung dagegen ein, daß Staat und
Kirche in der Weise von einander getrennt
werden, daß es der Kirche unmöglich gemacht
würde, als Dolkskirche weiter zu bestehen und
unserm Volke die Segnungen der christlichen
Religion ungehindert zu vermitteln. Auch er¬
klärte er sich mit allem Nachdruck gegen die
Absicht, den Religionsunterricht aus der Schule
zu entfernen, und verlangt im Interesse des
Dolkswohles, daß die Erziehung in der Schule
eine christliche bleibt.

Einladung
der Stadtverordneten -Versammlung auf
Freitag, den 3. Januar 1919, nachmittags

41/g Uhr.
Tagesordnung:

1. Anderweitige Festsetzung der Dienstzeit
städtischer Beamten.

2. Bewilligung vonKriegsteuerungszulagen
an städtische Bedienstete.

3. Nachbewilligung von Kosten für Anbau
und Ernteflächenerhebung.

4. Straßenbeleuchtung.
5. Vergebung von Straßenreinignngsar-

beiten.
6. Anstellung einer Schreibhülfe auf der

Bürgermeisterei.
7. Genehmigung der Verpachtung städtischer

Grundstücke aus Eisenkauten und Juug-
wäldchen.

8. Mitteilungen.
Der Magistrat wird zu dieser Sitzung

gebeten.
Nassau, den 29. Dezember 1918.

Medenbach.
Stadtverordneten -Vorsteher.

BetzamlMlllhWg.
Betreffend die Errichtung der Umsatz,

steuer für die Zeit vom 1. August bis
31. Dezember 1918.

Auf Grund des § 17 Abs. 1 des Umsatz¬
steuergesetzes und der §§ 45 und 51 der Aus¬
führungsbestimmungendazu werden die zur
Entrichtung der allgemeinen Umsatzsteuer ver¬
pflichteten gewerbetreibend-n Personen, Gesell¬
schaften und sonstigen Personenvereinigungcn
in Nassau aufgefordert, die oorgeschriebenen
Erklärungen über den Gesamtbetrag der steuer¬
pflichtigen Entgelte für die Zeit vom 1. Au-
gust bis Ende Dezember 1918 bis spätestens
Ende Januar 1919 dem Unterzeichneten Um¬
saßsteueramte schriftlich einzureichen oder die
erforderlichen Angaben an Amtsstelle münd¬
lich zu machen.

Als steuerpflichtiger Gewerbebetrieb gilt
auch der Betrieb der Land- und Forstwirt-
schaft, der Viehzucht, der Fischerei und des
Gartenbaues sowie der Bcrgwerkbetrieb. Die
Absicht der Gewinnerzielung ist nicht Vor-
aussetzung für das Dorliegen eines Gewerbe¬
betriebes im Sinne der Umfotzsteuergesetzes.
Angehörigen freier Berufe (Aerzte, Rechtsan¬
wälte, Künstler usw.) sind nicht steuerpflichtig.

Die Steuer wird auch erhoben, wenn und
soweit die steuerpflichtigen Personen ufw. Ge-
genstände aus dem eigenen Betriebe zum
Selbstgebrauch oder -verbrauch entnehmen.
Als Entgelt gilt in letzteren Falle der Betrag,
der am Orte und zur Zeit der Entnahme von
Wiederverkäufern gezahlt zu werden pflegt,

Don der allgemeinen Umsatzsteuer sind die-
jenigm Personen ufw. befreit, bet denen die
Gesamtheit der Entgelte in einem Kalender»
jahre nicht mehr als 3000 /̂/ beträgt. Sie find
daher zur Einreichung einer Erklärung nicht
verpflichtet. Eine Mitteilung an das Umsatz-
stcueramt über die in Umsntzsteucrfreihcit ist
jedoch erwünscht.

Die Nichteinreichung der Erklärung zieht
eine Ordnungsstrafe bis zu 150 Ji  nach sich.

Das Umsatzsteuergesetzbedroht denjenigen,
der über den Betrag der Entgelte wissentlich
unrichtige Angaben macht und vorsätzlich die
Umsatzsteuer hinterzieht oder einen ihm nicht
gebührenden Steuervorteil erschleicht, mit einer
Geldstrafe bis zum 20fachen Betrage der ge-
fährdeten oder hinterzogcnen Steuer. Kann
dieser Steuerbetrag nicht sestgestellt werden, so
tritt Geldstrafe von 100 Ji  bis 100000 Ji
ein. Der Versuch ist strafbar.

Zur Einreichung der schriftlichen Erklärung
sind Vordrucke zu verwenden. Sie können
bei dem Unterzeichneten Umsatzsteueramte kosten-
los entnommen werden.

Steuerpflichtige sind zur Anmeldung der Ent¬
gelte verpflichtet, auch wenn ihnen Vordrucke
zu einer Erklärung nicht zugegangen sind.

Die Abgabe der Erklärung kann im übri¬
gen durch nötigenfalls zu wiederholende Geld-
strafen erzwungen werden, unbeschadet der Be-
fugnisse des Umsatzsteueramts, die Veranlag¬
ung auf Grund schätzungsweiser Ermittlung
oorzunehmen.

Nassau, den 21. Dezember 1918.
Der Magistrat.
Umsatzsteueramt.

Bekanntmachung
betreffend die Entrichtung der Umsatzsteuer

auf Luxusgegenstände.
Aus Grund des § 17 Abs. 1 des Umsatz-

steuergesetzes und der §§ 45 und 51 der Aus-
führungsbeftimmungendazu werden die zur
Entrichtung der Umsatzsteuer auf Luxusgegen¬
stände verpflichteten gewerbetreibenden Per¬
sonen, Gesellschaften und sonstigen Personen¬
oereinigungen in Nassau aufgefordert, die vor¬
geschriebenen Erklärungen über den Gesamt¬
betrag der steuerpflichtigen Entgelte im Mo¬
nat Dezember 1918 bis spätestens Ende Ja-
nuar 1919 dem Unterzeichneten Umsatzsteuer¬
amt schriftlich einzureichen oder die erforder¬
lichen Angaben an Amtsstelle mündlich zu
machen.

Die Steuer wird auch erhoben, wenn und
soweit die steuerpflichtigen Personen usw. Ge-
genstönde aus dem eigenen Betriebe zum
Selbgebrauch oder-verbrauch entnehmen. Als
Entgelt gilt in letzterem Falle der Betrag, der
am Orte und zur Zeit der Entnahme von
Wiederverkäufen: gezahlt zu werden pflegt.

Die Umsatzsteuer von Luxusgegenständen ist
ohne Rücksicht auf die Höhe des Umsatzes in
einem Kalenderjahre zu entrichten(also auch
dann, wenn er 3000 Ji  in einem Jahre nicht
erreicht.)

Die Nichteinreichung der Erklärung zieht
eine Ordnungsstrafe bi; zu 150 Ji  nach steh.

Das Umsatzsteuergesetz bedroht denjenigen,
der über den Betrag der Entgelte wissentlich
unrichtige Angaben macht und vorsätzlich die
Umsatzsteuer hinterzieht oder einen ihm nicht
gebührenden Steuervorteil erschleicht, mit einer
Geldstrafe bis zum 20fachen Betrage der ge¬
fährdeten oder hinterzogenen Steuer. Kann
dieser Steuerbetrag nicht festgestellt werden, so
tritt Geldstrafe von 100 JI  bis 100 000 Ji
ein. Der Versuch ist strafbar.

Zur Einreichung einer schriftlichen Erklärung
find Vordrucke zu verwenden. Sie können
kei dem Unterzeichneten Umsatzsteueramte kosten¬
los entnommen werden. *

Steuerpflichtige sind zur Anmeldung der
Entgelte verpflichtet, auch wenn ihnen Vor¬
drucke zu einer Erklärung nicht zugegangen
find.

Die Abgabe der Erklärung kann im übrigen
durch nötigenfalls zu wiederholende Geldstra¬
fen erzwungen werden, unbeschadet der Be¬
fugnisse des Umsatzsteueramts, die Veranla-
gung auf Grund schätzungsweiser Ermittlung
vorzunehmen.

Die Aufforderung wird nicht allmonat-
l i ch wiederholt, die Steuerpflichtigen haben
vielmehr künftig die Erklärung über den Ge-
saiutbetrag der steuerpflichtigen Entgelte jeden
Monat ihm Laufe des ihm folgenden Kalen¬
dermonats unaufgeford ert  abzugeben

Nassau, den 21. Dezember 1918.
Der Magistrat:
Umsatzsteueramt.

I .-Nr7l984H7e z, den 18. Dezbr . 1918

Oeffeutkche Bekanntmachung.
Steuerveranlagung für das Steuerjahr

1919.
Auf Grund des § 25 des Einkommensteuer-

gesctzes wird hiermit jeder bereits mit einem
Einkommen von mehr als 3000 Mark ver¬
anlagte Steuerpflichtige im Kreise Unterlahn-
aufgefordert, die Steuererklärung über sein
Jahreseinkommen nach dem vorgeschriebenen
Formular in der Zeit vom 4. Januar bis ein¬
schließlich 20. Januar 1919 dem Unterzeichne¬
ten schriftlich zu Protokoll unter der Versiche-
rung abzugeven, daß die Angaben nach bestem
Wissen und Gewissen gemacht sind.

Die oben dezeichneten Steuerpflichtigen sind
zur Abgabe der Steuerklärung verpflichtet,
auch wenn ihnen eine besondere Aufforderung
oder ein Formular nicht zugegangen ist. Aus
Verlangen werden die oorgeschriebenen For-



mulare von heute ab in meinen Geschäfts
räumen kostenlos verabfolgt.

Die Einsendung schriftlicher Erklärungen
durch die Post ist zulässig, geschieht aber auf
Gefahr des Absenders und deshalb zweckmäßig
mittels Einschreibebriefes. Mündliche Trklä
rungen werden von dem Unterzeichneten in
den Dienststunden von 9—12 Uhr vorm., hier
Bahnhofstraße Nr. 21, Zimmer Nr . 2 entge
gengenommen.

Wer die Frist zur Abgabe der ihm ob.
liegenden Steuererklärungen versäumt, hat ge-
mäß § 31 Absatz 1 des Einkommensteuerge.
fetzes neben der im Deranlagungs » und Rechts-
mtttelverfahren endgültig festgestellten Steuer
einen Zuschlag von 5 Prozent zu derselben zu
entrichten.

Wissentlich unrichtige oder unvollständige
Angaben oder wissentliches Verschweigen von
Einkommen in den Steuererklärungen sind
in § 72 des Einkommensteuergesetzes mit
Strafe bedroht.

Gemäß § 71 des Einkommensteuergesetzes
wird von Mitgliedern einer in Preußen steuer¬
pflichtigen Gesellschaft mit beschränkter Haf.
lung derjenige Teil der auf sie veranlagten
Einkommensteuer nicht erhoben, welcher auf
Gewinnanteile der Gesellschaft mit beschränk¬
ter Haftung entfällt. Die Vorschrift findet aber
nur auf solche Steuerpflichtigen Anwendung,
welche eine Steuererklärung abgegeben und
in dieser den von ihnen empfangenen Ge¬
schäftsgewinn besonders bezeichnet haben. Da¬
her müssen alle Steuerpflichtigen, welche eine
Berücksichtigung gemäß § 71 a. a. O. er¬
warten, mögen sie bereits in Vorjahr nach
einem Einkommen von mehr als 3000 Mark
veranlagt gewesen sein oder nicht, binnen der
oben bezeichneten Frist eine die nähere Be¬
zeichnung des empfangenen Geschäftsgewinns
aus der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
enthaltende Steuererklärung einreichen.

Die oorgeschriebenen Formulare zu Steuer-
erklärungen werden von heute ob außer in
meinen Geschäftsräumen auch auf den Bürger-
meisterämtern in Diez, Bad Ems, Nassau,
Katzenelnbogen, Singhofen , Hahnstätten und
Holzappel auf Verlangen kostenlos verabfolgt.

Wird die Abgabe zu Protokoll vorgezogen,
so empfiehlt es sich, vorher die erforderlichen
Zahlenunterlagen und Berechnungen auf be¬
sonderem Bogen zusammenzustellenund diese
Zusammenstellung und die Beläge dazu mit¬
zubringen. Aber auch im Falle einer selbst-
gefertigten Erklärung wird zur Vermeidung
von Rückfragen dringend empfohlen, die den
Angaben der Steuererklärung zu Grunde lie¬
genden Berechnungen an der dafür im For¬
mular bestimmten Stelle (Seite 3 und 4) oder
auf einer besonderen Anlage mitzuteilen.

Den Steuerpflichtigen wird empfohlen, Ein¬
nahmeposten irgendwelcher Art, die ihrer An-
sicht nach steuerfrei sind, oder deren Steurfrei-
heit ihnen zweifelhaft erscheinr, auf Seite 4
der Steuererklärung oder auf einer besonderen
Anlage zu derselben mitzuteilen, damit die
Steuerpflicht hier nachgeprüft werden kann
und etwaige Folgen aus 872 des Einkommen¬
steuergesetzes vermieden werden.

Alle Schreiben sind zu richten:
An den Herrn Vorsitzenden der Einkom-

mensteuer-Veranlagungskommission zu Diez.
Durch Zufügung meines Namens können

Verzögerungen und dadurch Fristversäumnis
eintreten.

Der Vorsitzende
der Einkommensteuer-Deranlagungs-

Kommiffion des Unterlahnkreises.
Wird veröffentlicht.
Nassau, den 28. Dezember 1918.

Der Magistrat:
Hasenclever.

Wird veröffentlicht.
Bergn.-Scheuern, den 28. Dezember 1918.

Der Bürgermeister:
N a u.

meister, die Erwerber darauf aufmerksam zu
machen, daß alle Eigentumsübergänge nach
dem 19 . September 19  18 anzeigepslich.
tig sind, und zwar nach§ 9 der Ordnung inner-
halb 2 Wochen nach erfolgtem Erwerb. Gleich¬
zeitig ersuche ich, die Erwerber darauf auf.
merksam zu machen, daß wer eine ihm nach
8 9 dieser Ordnung obliegende An¬
zeige oder Auskunft nicht rechtzei-
tig oder nicht in der oorgeschriebenenForm
erstattet, gemäß 8 14 a. a. O. mir einer Geld¬
strafe von 1 bis 30 Mark bestraft wird.

Die erforderlichen Anzeige-Formulare find
den Herren Bürgernieister anfangs Oktober
d. Is . zngegangen.
Der Vorfitzende des Kreisausschuffes.

Thon.
Veröffentlicht.
Naffau, 31. Dezember 1918.

Der Bürgermeister:
_ Hasencleoer.
Veröffentlicht.
Berg,«.-Scheuern, 31. Dezember 1918.

Der Bürgermeister:
N a u.

1. 13288. Diez,  den 27. Dezember 1918.
An die Magistrate in Diez, Nassau,

Bad Ems.
Auf Vefthl des Chefs der Militärverwal¬

tung des Unterlahnkreises beauftrage ich Sie,
mir sofort, spätestens jedoch am 3. Januar
1919, nach untenstehendem Formulare Nach¬
weisungen von sämtlichen in Ihren Gemein-
den vorhandenen Rohstoff-, Materialien -, Le-
bensmittel- usw. Lagerbeständen, welche zur
Weiteroeräußerung bestimmt sind, zu übersenden
Außer den den öffentlichen Körperschaften ge¬
hörigen Lagerbeständen kommen auch solche
in Prioatbesitz (Gewerbetreibende) in Betracht,
wfern es sich nicht um geringfügige, dem ei¬
genen Gebrauch dienende Mengen handelt.

Etwa eingetretene Aenderungen der bereits
gemeldeten Läger sind durch Deränderungs-
Nachweisungen anzuzeigen.

Ich erwarte genaue Innehaltung des ge-
setzten Termine?.

Todes -Anzeige!
naoh ? °lu / dierS Allmä °ktigen , bat es  gefallen , heute
Schwerin ’fe hebe  unsere gute

Baldine Schrupp,
rafen t6r V°n 63 Jahren ' zu sich in die  Ewigkeit abzu-

CJm stille Teilnahme bitten

Die trauernden Hinterbliebenen.
Scheuern und Nassau , 31. Dez . 1918.

Die Beerdigung findet Samstag nachmittag 3 Uhr statt.
Auf Wunsch der Verstorbenen wird gebeten, von KranzspendenAbstand nehmen zu wollen.

Eigentü¬
mer und
Orts « n-

gabe

Art
des

3!oh-
sioffes
usw.
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Be¬
schaff
fen
heit
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Nassau , 1
Scheu

Der Landrat.
__ Thon.

Veröffentlicht. Vorhandene meldepflichtige
Bestände sind bis 4. Januar , nachm. 3 Uhr
nach obigem Formular dem Magistrat anzu-
zeigen. Veränderungsanzeigen find von Fall
zu Fall einzusenden.

Nassau, 1. Januar 1919.
Der Magistrat:

Hasencleoer.
j» - - —

Todes -Anzeige.
ttes uoerforschlichem Ratschlüsse ent-
Januar 1919 nach kurzem Leiden mein
mser guter Vater , Schwiegervater , Gross-
Schwager und Onkel

der Schuhmachermeister

lilipp Steeg
u 64. Lebensjahre .j

Beileid bitten
)ie trauernden Hinterbliebenen.
brück ,Linden (Ruhr ), Wiesbaden ,Bergn .-
kl Nastätten , 2. Januar 1919.
?ung findet Sonntag nachmittag 3 Uhr statt.

Diez,  27 . Dez. 1918.
Betr.Nahrungsmittelverforgung

Die bisher gemachten Beobachtungen geben
mir Veranlassung, darauf hinzuweisen, daß
alle zur Regelung der Lebensmittel erlassenen
Bestimmungen noch voll zu Recht bestehen und
befolgt werden müssen. Die Ablieferungenha
den in der bisherigen Weife zu geschehen, so¬
weit nicht eine gesetzmäßige Inanspruchnahme
von Lebensmitteln nach der Anordnung des
Höchstkommandierendender Alliierten Armeen
erfolgt.

Vergehen gegen die Bestimmungen werden
nach wie vor bestraft.

Die Herren Bürgermeister werden erlucht,
die Ortseinwohner entsprechend zu belehren und
für genaue Befolgung der Bestimmungen ein¬
zutreten, damit die Ernährung der Bevölke¬
rung gewährleistet ist.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Thon.

Veröffentlicht.
Nassau, 2. Januar 1918.

Der Bürgermeister:
Hasenclever.

Veröffentlicht.
Bergn.-Scheuern, 2. Januar 1919.

Der Bürgermeister:
_ _ Nau.

I -' Nr. 2 12711. Diez,  den 17? Dez. 1g18.
Betrifft: Kreisumsatzsteuer.

„ JKad) £ cr im  Kreisblatt Nr . 213 veröffent¬
lichten Verordnung vom 24. Mai 1918 hat
der Kreis die Erhebung einer Kreisfteuer vom
Erwerb von Grundstücken und von Rechten
usw. eingeführt.

Da bis jetzt nur wenige Anzeigen einge-
gangen find, ersuche ich die Herren Bürger-

D i e z, 28. Dez. 1918.
Bekanntmachung.

Jeder , der einen Kraftwagen besitzt oder
in Verwahrung hat, hat dies sofort dem zu-
ständigen Bürgermeister unter Angabe von
Fabrikmarke . Pferdestärke, Alter und Beschaf.
fenheit des Wagens zu melden.

Wer die Meldung nicht innerhalb 5 Tagen,
vom Tage der Veröffentlichung ab gerechnet,
erstattet, wird von der Militärbehörde mit
Geld- oder Gefängaisstrase belegt.

Der Landrat.
Thon.

Wird veröffentlicht! Meldungen sind bis
4. Januar dem Bürgermeisteramt einzufendeil.

Naffau, 2. Januar 1919.
Der Bürgermeister:

Hasenclever.
Wird veröffentlicht!

Bergn.-Scheuern, 2. Jan. 1919.
Der Bürgermeister:

_ Nau.

Bekanntmachung.
Weiter ist eine Neujahrs -Glückwunsch-Ab-

lösungskarte gelöst worden von:
Frau Theodor Buch Ww . '

Nassau, den2. Januar 1919.
Namens der Armenverwaltung .-

Hasencleoer,
Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Nächster Eichtag: Dienstag , den 7. Januar1919.
Nassau, 28. Dez. 1918.

Der Magistrat.
Hasencleoer.

Danksagung.
Für d
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Pfarrer Mc
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Elisen

en Beweise herzlicher Teilnahme bei
i meines geliebten Mannes und unse-

für die zahlreichen Kranzspenden,
d Kampfgenossenverein und der Frei¬
ehr für das Ehrengeleit , sowie Herrn
r seine trostreichen Worte am Grabe,chen Dank.

31,
Familien Krieger und Lehmann.

Dezember 1918.
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:r Her-
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Der ftom: int.

OessenWe VoMihlivtheK.
Alle Bibliothekbücher, welche länger als

14 Tage im Besitze d:r Leser sind, wollen am
Sonntag , den ö. Januar , vormittags von 1l
bis 12 Uhr auf dem Rathause abgegeben wer»
den. Falls Abgabe zu diesem Termin nicht
erfolgt, wird nach der Bibliotheksordnung
verfahren.

^ _ _ Der Vorstand.

ÄlerMWrFrMiillmill.
D'e Auszahlung für die letzten Hemden

findet Montag , den 6. Jan ., vorm, von 10- 12
Uhr, Emserstr. 33 \  statt.

empfiehlt

Sn *. Anfertigung von
itcucit Tlhtthen

bei hohem Lohn wird

Wiger SWmcher
l°f°rt gesucht. Meldung inder Geschäftsstelle.

Nachrichten des Nriegswlrt-
schastsamter der Stadt Nassau.

Fett.
In dieser Woche wird auf Fett-

Kone hin Butler ausgegeben, die am
Samstag , den 4. Januar bei den
Fetlausgabestellen in Empfang ge-
nommen werden kann . Fettausgabe¬
stellen find bei I . W . Kuhn . I.
Egenolf, KölnerKonsum, Adolf Trom-
betta und Robert Strauß Ww .,

Zulagen für Kinder.
Die Zulagen an Nährmitteln für

Kinder bis zum vollendeten 2. Le-
bensjahre werden am Samstag , den
4. Januar , vormittags auf dem Rat-
Haufe ausgegeben.
Umtausch der Lebensmittelkarten

Am Freitag , den 3. Januar 1919,
vormittags von 8 bis 12‘/a Uhr und
nachmittags von V/t bis  4y 2 Uhr
werden die neuen Lebensmittelkarten
auf dem Rathause. Zimmer 1, aus-
gegeben.

2 Ziegenlämmer
und bl. Wiener Kaninchen

zu verkaufen. Hauswirtschaftsschule

Ein kräftiger

3Wth„„„ bi. Mgnerei
erlernen bei
Wilhelm Kurz 3., Wagnermeister, Nassau.

Schnhe!

I . W. Kuhn. Nassau. t

Ausverkauf von Segeltuchschuhen mit Holz-
sohlen und Lederbesatz findet Montag , den
6. Januar und Donnerstag, den 9. Januar
nachmittags von 2- 4 Uhr im Rathause statt.
Preis 8—10 Mark das Paar . Es sind nur
noch Größen von Nr. 29—38 vorrätig.

Daterl . Frauen-Berei».

Zuverlässiges fleißiges
Hausmädchen

zum baldigen Eintritt sofort gesucht.
Direktor Todt,

Erziehungs- u. Pflegeanstalt Scheuern b. Nassau.

Gottesdienstordnung
für Sonntag , den 5. Januar 1919.
Evangelische Kirche Nassau.

Vorm. 9</s Uhr : Herr Pfarrer Moser.
Nachm. 2 Uhr : Fällt aus.
Die Amtshandlungen hat Herr Pfarrer Moser.

Katholische Kirche Nassau.
Volmittags 8 UhnFrühmeffe . 10 Uhr : Hoch,

amt. Nachm. 2 Uhr : Andacht.
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